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Der Erhalt des Anspruchs auf Zusatzurlaub nach § 125 Abs. 
1 Satz 1 SGB IX im Krankheitsfall 

Leitsätze:  

1. Der Schwerbehindertenzusatzurlaub aus § 125 Abs 1 Satz 1 SGB IX ist ebenso 
wie der Mindesturlaub nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses abzugelten, wenn 
der Zusatzurlaub nicht gewährt werden konnte, weil der Arbeitnehmer arbeitsunfähig 
erkrankt war.  

2. Die deutschen Gerichte sind nach Art. 20 Abs. 3 GG gehalten, den Grundsatz des 
Vertrauensschutzes zu beachten. Die langjährige Rechtsprechung der 
Urlaubssenate des Bundesarbeitsgerichts, die seit 1982 vom Verfall von Urlaubs(-
abgeltungs)ansprüchen bei bis zum Ende des Übertragungszeitraums fortdauernder 
Arbeitsunfähigkeit ausging, war geeignet, Vertrauen der Arbeitgeberseite auf den 
Fortbestand dieser Rechtsprechung zu begründen. Mit Ablauf der Umsetzungsfrist 
für die erste Arbeitszeitrichtlinie 93/104/EG am 23. November 1996 trat eine 
wesentliche Änderung ein. Danach entfiel die Vertrauensgrundlage. Seit dem 24. 
November 1996 war das Vertrauen von Arbeitgebern auf die Fortdauer der 
bisherigen, zum nationalen Recht ergangenen Rechtsprechung nicht länger 
schutzwürdig.  

Orientierungssätze der Richterinnen und Richter des BAG:  

1. Die Tarifvertragsparteien können Urlaubs- und Urlaubsabgeltungsansprüche, die 
den von Art. 7 Abs. 1 der Arbeitszeitrichtlinie gewährleisteten und von §§ 1,3 Abs. 1 
BUrlG begründeten Mindestjahresurlaubsanspruch von vier Wochen übersteigen, frei 
regeln. Ihre Regelungsmacht ist nicht durch die für gesetzliche Urlaubsansprüche 
erforderliche richtlinienkonforme Fortbildung des § 7 Abs. 3 und 4 BUrlG beschränkt. 
Für einen Regelungswillen, der zwischen gesetzlichen und übergesetzlichen 
tariflichen Ansprüchen unterscheidet, müssen deutliche Anhaltspunkte bestehen. 
Lösen sich die Tarifvertragsparteien in weiten Teilen durch eigenständige 
Regelungen vom gesetzlichen Urlaubsregime, ist i. d. Regel davon auszugehen, 
dass sie Ansprüche nur begründen und fortbestehen lassen wollen, soweit eine 
gesetzliche Verpflichtung besteht.  

2. Der schwerbehindertenrechtliche Zusatzurlaubsanspruch aus § 125 Abs. 1 Satz 1 
SGB IX bestimmt sich nach den Regeln des Mindesturlaubs der §§ 1, 3 Abs. 1 
BUrlG. Der Zusatzurlaub ist nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses auch dann 
abzugelten, wenn er nicht gewährt werden konnte, weil der Arbeitnehmer über die 
Übertragungsfrist des § 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG hinaus arbeitsunfähig erkrankt war.  
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3. Die innerstaatlichen Gerichte sind als Teil der Staatsgewalt an das 
Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG gebunden. Sie haben den Grundsatz des 
Vertrauensschutzes zu beachten. Die langjährige Rspr. der Urlaubssenate des 
Bundesarbeitsgerichts, die seit 1982 vom Verfall von Urlaubs(-
abgeltungs)ansprüchen bei bis zum Ende des Übertragungszeitraums fortdauernder 
Arbeitsunfähigkeit ausging, war geeignet, berechtigtes Vertrauen der 
Arbeitgeberseite auf den Fortbestand dieser Rspr. zu begründen. Die 
Vertrauensgrundlage entfiel jedoch mit dem Ende der Umsetzungsfrist für die erste 
Arbeitszeitrichtlinie 93/104/EG am 23.11.1996. Seit dem 24.11.1996 ist das 
Vertrauen von Arbeitgebern auf die Fortdauer der ausschließlich zum nationalen 
Recht ergangenen Rspr. nicht länger schutzwürdig.  

Pressemitteilung des BAG Nr. 25/2010:  

Der vierwöchige gesetzliche Mindesturlaub muss bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nach der neueren Rechtsprechung des Senats auch dann 
finanziell abgegolten werden, wenn der Arbeitnehmer bis zum Ende des 
Übertragungszeitraums arbeitsunfähig krank ist. Der Anspruch auf Abgeltung des 
Schwerbehindertenzusatzurlaubs besteht bei Arbeitsunfähigkeit ebenso wie der 
Anspruch auf Abgeltung des Mindesturlaubs weiter. Die Tarifvertragsparteien können 
dagegen bestimmen, dass der über den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehende 
tarifliche Urlaubsabgeltungsanspruch erlischt, wenn der Urlaubsanspruch wegen der 
Krankheit des Arbeitnehmers nicht erfüllt werden kann.  

Der schwerbehinderte Kläger war seit 1971 im Außendienst für die Beklagte tätig. 
Für das Arbeitsverhältnis galt der Manteltarifvertrag für die Angestellten der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Der Kläger war von Anfang September 
2004 bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses am 30. September 2005 wegen eines 
schweren Bandscheibenleidens arbeitsunfähig erkrankt. Im Mai 2005 verlangte er 
erfolglos, ihm den Urlaub für das Jahr 2004 zu gewähren.  

Der Kläger hat mit seiner im November 2005 zugestellten Klage Ansprüche auf 
Abgeltung des gesetzlichen Mindesturlaubs, des Schwerbehindertenzusatzurlaubs 
und des tariflichen Mehrurlaubs für die Jahre 2004 und 2005 verfolgt. Die Parteien 
haben in der Revision nur noch über die Abgeltung des 
Schwerbehindertenzusatzurlaubs und des übergesetzlichen Tarifurlaubs gestritten. 
Die Beklagte hat die Verurteilung zur Abgeltung der Mindesturlaubsansprüche in 
zweiter Instanz hingenommen.  

Die Klage auf Abgeltung des Schwerbehindertenzusatzurlaubs hatte im Unterschied 
zu der Klage auf Abgeltung des tariflichen Mehrurlaubs Erfolg. Der Anspruch auf 
Schwerbehindertenzusatzurlaub teilt das rechtliche Schicksal des 
Mindesturlaubsanspruchs. Beide Ansprüche sind am Ende des Arbeitsverhältnisses 
auch dann abzugelten, wenn der Arbeitnehmer arbeitsunfähig ist. Die Ansprüche auf 
Abgeltung des tariflichen Mehrurlaubs gingen demgegenüber nach dem erkennbaren 
Willen der Tarifvertragsparteien am Ende des tariflichen Übertragungszeitraums 
unter. (Urteil 23.03.2010, Aktenzeichen: 9 AZR 128/09) 

Das gesamte Urteil finden Sie in der Rehadatdatenbank unter: 
http://www.rehadat.de/rehadat/Reha.KHS;jsessionid=6E8D06121DB5235199845175
28696D28              ■ 
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